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Auf die Anfrage Nr. 2123/J, welche die Abgeordneten HOFER 

und Kollegen am 28. Mai 1986 betreffend uneingeschränkte Benützung 

der bundeseigenen Treppelwege als Radwanderwege an mich gerichtet 

haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Der gemäß § 40 Abs. 2 des Schiffahrtsanlagengesetzes, BGBl.Nr. 12/1973, 

als bundesgesetzlicheRegelung geltende § 11 der Verordnung BGBl.Nr. 243/1964 

enthält ein grundsätzliches Fahrverbot auf bundeseigenen "Treppelwegen" 

(jetzt: Uferbegleitwege), von dem nur Fahrten für verschiedene Einsatz-

und Verwaltungszwecke ausgenommen sind. Diese Regelung ist durch die damalige 

Auffassung, wonach Uferbegleitwege in erster Linie als Schiffahrtsanlage 

angesehen wurden, aber auch durch den schlechten damaligen Ausbauzustand 

der Wege motiviert. Die Wasserstraßenverordnung, BGBl.Nr. 274/1985, trägt 

den geänderten Möglichkeiten und Anforderungen insofern Rechnung, als alle 

Planungen und Instandhaltungen für Uferbegleitwege auch unter Bedachtnahme 

auf ihren Erholungswert vorzunehmen sind. 

Die eingangs zitierte, auf Gesetzesstufe stehende Verordnung ermöglicht 

es aber auch, durch "Privatrechtstitel", also durch Vertrag, die Befahrung 

von Uferbegleitwegen zu gestatten. Von dieser Möglichkeit wurde für das 

Radfahren Gebrauch gemacht und ein Vertrag zwischen der Wasserstraßendirektion 

einerseits sowie dem ÖAMTC und dem ARBÖ anderseits'(beide Clubs als Sach­

walter der Radfahrer) abgeschlossen. Das uneingeschränkte Radfahren auf den 

Uferbegleitwegen ist damit durchaus legal und keineswegs verboten. 

2098/AB XVI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Die noch auf das allgemeine, auch das Radfahren einschließende 

Fahrverbot hinweisenden Tafeln werden derzeit abschnittsweise durch 

neue ersetzt, sodaß damit auch die letzte Quelle einer möglichen Ver­

unsicherung der Radfahrer beseitigt sein wird. Für das Radwandern 

besonders adaptierte oder geeignete Wegabschnitte werden zusätzlich 

gekennzeichnet. 

Für eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen besteht daher 

keine Notwendigkeit. 
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